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Amtlicher Teil 
 
 

Einladung zur Sitzung der Ratsversammlung 
 

Datum: Donnerstag, 09.01.2025 
Zeit: 18:00 Uhr  
Ort/Raum: Bürgerhaus, Neue Anlage 5, Klaus-Groth-Saal (ehemals 

Großer Saal)  
 

Tagesordnung: 

 

 1   Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
  
 2   Verpflichtung und Amtseinführung eines in die Ratsversammlung 

nachrückenden Mitgliedes 
  
 3   Beschlussfassung über den Ausschluss der Öffentlichkeit zu bestimmten 

Tagesordnungspunkten 
  
 4   Niederschrift der letzten Sitzung der Ratsversammlung 
  
 5   Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
  
 6   Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 
  
 7   Wahl der 2. Stellvertretung des Stadtpräsidenten 
  
 8   Wahl eines Mitgliedes in den Ausschuss für Familie, Schule und Sport 
  
 9   Wahl von Mitgliedern in den Ausschuss für Kultur, Soziales und Senioren 
  
 10   Wahl von Pool-Stellvertretungen für den "Ausschuss für Wirtschaft und 

Tourismus (6. Pool-Stellvertretung)“ und für den „Bauausschuss sowie 
Bauausschuss in Kleingartenangelegenheiten (6. Pool-Stellvertretung) 

  
 11   Entsendung von weiteren Vertreterinnen/Vertretern mit 

Stellvertreterinnen/Stellvertretern in die Verbandsversammlung des 
Abwasserzweckverbandes Region Heide 

  
 12   Haushalt 2025 -Budgets der Ratsversammlung 
  
 13   Finanzierungsbeitrag ÖPNV der Stadt Heide ab 2026 
  
 14   Aufstellung der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes Stadt Heide 

(Gebiet nördlich der Hamburger Straße, westlich Dorlenschweg, südlich 
Rendsburger Straße (B 203) und östlich Südermoorweg) – 
abschließender Beschluss 
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 15   Bericht des Bürgermeisters in öffentlicher Sitzung 
  
 16   Mitteilungen und Anfragen die Ratsversammlung betreffend 
  
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der 
Beschlussfassung dieses Gremiums voraussichtlich nichtöffentlich beraten!  
 
 17   Bericht des Bürgermeisters in nichtöffentlicher Sitzung (nach § 35 Abs. 2 

GO) 
  
 
 

25746 Heide, 20.12.2024 
Der Vorsitzende der Ratsversammlung 
Michael Stumm 
Bürgervorsteher 
 
 
 
 
 
 

Offenlegung des Berufes gem. § 32 Abs. 4  
der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

 
„Nach § 32 Abs. 4 der Geschäftsordnung für Schleswig-Holstein haben die Mitglieder 
der Gemeindevertretung, der Ortsbeiräte und der Ausschüsse der oder dem 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung ihren Beruf sowie andere vergütete oder 
ehrenamtliche Tätigkeiten mitzuteilen, soweit dies für die Ausübung ihres Mandats von 
Bedeutung sein kann. 
Aufgrund entsprechender Erklärung des Ratsmitgliedes Annemarie Ohlsen ist 
festzustellen, dass Frau Ohlsen keinen Beruf oder eine andere Tätigkeit ausübt, die für 
die Ausübung ihres Mandats von Bedeutung sind. 
 
 
25746 Heide, 19.12.2024 
S T A D T  H E I D E 
Der Bürgermeister 
Gez. Oliver Schmidt-Gutzat 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung über die Veröffentlichung im Internet  
des Entwurfes der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 63 

der Stadt Heide nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der vom Bauausschuss der Stadt Heide in seiner Sitzung am 12.12.2024 gebilligte 
und zur Veröffentlichung im Internet bestimmte Entwurf der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 63 „Westküstenklinikum“ der Stadt Heide für das Gebiet 

 
„nördlich des Hochfelder Wegs und der Esmarchstraße, westlich der Professor-

Bier-Straße, der Robert-Koch-Straße und des Naugarder Wegs, südlich der Straße 
Freudental und des Wesselner Wegs und östlich des Hochfelder Wegs“ 

 

 
 

wird nebst Begründung einschließlich Umweltbericht als Teil der Begründung und 
weiterer wesentlicher, bereits vorliegenden umweltbezogenen Unterlagen nach § 3 Abs. 
2 Baugesetzbuch (BauGB) von  
 

Freitag, den 03.01.2025, bis einschließlich Montag, den 03.02.2025, 
 
auf der Internetseite der Stadt Heide unter https://www.heide.de/rathaus-
buergerservice/bauprojekte-und-stadtentwicklung.html veröffentlicht und können dort 

https://www.heide.de/rathaus-buergerservice/bauprojekte-und-stadtentwicklung.html
https://www.heide.de/rathaus-buergerservice/bauprojekte-und-stadtentwicklung.html
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eingesehen werden. Die Unterlagen sind ebenfalls über den Digitalen Atlas Nord des 
Landes Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung) zugänglich.   
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 
 

• Immissionsschutzkonzept für die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 63 
der Stadt Heide (Stand: 3. Dezember 2024) 

• Schalltechnische Untersuchungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 63 der 
Stadt Heide (ibs - Ingenieurbüro für Schallschutz; Stand 20.02.2017) 

• Abwägung aus der frühzeitigen Beteiligung §§ 4 (1), 3 (1), 2 (2) BauGB vom 
03.12.2024 

 
Die Unterlagen enthalten die folgenden Arten umweltbezogener Informationen: 
 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch:  

• finden sich u.a. in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 63, 1. Änderung der 
Stadt Heide, im Immissionsschutzkonzept für die 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nummer 63, in der  Schalltechnische Untersuchungen zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 63. 
Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu:  
Immissionen und ihre Auswirkungen auf das vorhandene und geplante Umfeld. 

 
Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen werden ebenfalls im Internet 
veröffentlicht. 
 
Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz Nummer 1 bis 4 BauGB wird auf 
Folgendes hingewiesen: 
 

− Stellungnahmen können während der Dauer der oben genannten 
Veröffentlichungsfrist abgegeben werden. 
 

− Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden. Eine elektronische 
Übermittlung von Stellungnahmen ist wie folgt möglich: per E-Mail an 
postoffice@stadt-heide.de, NaneChristin.Thode@stadt-heide.de, oder 
jeannine.gringmuth-dallmer@stadt-heide.de.  
Bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg abgegeben werde. 
Für eine Abgabe von Stellungnahmen auf anderem Weg bestehen folgende 
Möglichkeiten:  
 
1. schriftlich an Stadt Heide, Der Bürgermeister, Fachdienst Städteplanung und 

Bauordnung, Postelweg 1, 25746 Heide  
 

oder 
 

2. während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
zusätzlich Donnerstag 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr) zur Niederschrift im 
Verwaltungsgebäudes des Fachbereichs Bau und Planung, Am Kleinbahnhof   
18-30, Erdgeschoss, Raum Nr. 17, 25746 Heide. Hierfür ist vorab ein Termin bei 
Frau Gringmuth-Dallmer (0481/6850-614) oder Frau Thode (0481/6850-621) zu 
vereinbaren. 

http://www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung
mailto:postoffice@stadt-heide.de
mailto:NaneChristin.Thode@stadt-heide.de
mailto:jeannine.gringmuth-dallmer@stadt-heide.de
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− Für nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gilt gemäß § 4a Absatz 5  Satz 1 
BauGB, dass Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung über die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 63 der Stadt Heide unberücksichtigt bleiben können, 
sofern die Stadt Heide deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 63 
der Stadt Heide nicht von Bedeutung ist. 

 

− Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB 
bestehen folgende andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten gemäß    § 3 
Absatz 2 Satz 2 BauGB:  
 
1. Der Entwurf und die Begründung liegen nebst der weiteren o.g. Unterlagen 

während der oben angegebenen Veröffentlichungsfrist während der 
Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätzlich 
Donnerstag 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr) im Verwaltungsgebäude des Fachbereichs 
Bau und Planung, Am Kleinbahnhof 18-30, Erdgeschoss, Raum Nr. 17, 25746 
Heide in Papierform öffentlich aus. Hierfür ist vorab ein Termin bei Frau 
Gringmuth-Dallmer (0481/6850-614) oder Frau Thode (0481/6850-621) zu 
vereinbaren.  

 
2. Für die Einsichtnahme wird im Verwaltungsgebäude des Fachbereichs Bau und 

Planung, Am Kleinbahnhof 18-30, Erdgeschoss, Raum Nr. 17, 25746 Heide, 
während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
zusätzlich Donnerstag 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr) ein öffentlich zugängliches 
Lesegerät vorgehalten, welches von der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme genutzt 
werden kann. Hierfür ist vorab ein Termin bei Frau Gringmuth-Dallmer 
(0481/6850-614) oder Frau Thode (0481/6850-621) zu vereinbaren. 

 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 erster Halbsatz 
BauGB zusätzlich in das Internet unter folgender Internetseite der Stadt Heide 
eingestellt:  
https://www.heide.de/rathaus-buergerservice/bauprojekte-und-stadtentwicklung.html  
   
Die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt 
dieser Bekanntmachung sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB über 
den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. Der Digitale Atlas 
Nord ist das zentrale Landesportal des Landes Schleswig-Holstein im Sinne des § 3 
Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB, erreichbar unter www.schleswig-
holstein.de/bauleitplanung.  
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Artikel 6 
Abs. 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit   § 3 
BauGB und dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, das ebenfalls 
veröffentlicht wird. 
  
 

https://www.heide.de/rathaus-buergerservice/bauprojekte-und-stadtentwicklung.html
http://www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung
http://www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung
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25746 Heide, den 16.12.2024 
S T A D T   H E I D E 
Der Bürgermeister  
gez. Oliver Schmidt-Gutzat 
Bürgermeister 
 
 
 

Nichtamtlicher Teil 
 

Änderung der Öffnungszeiten des Stadtarchivs 
 

Die neuen Öffnungszeiten des Stadtarchivs ab dem 1. Januar 2025 lauten wie folgt: 
 
Dienstags: 13:00 - 17:00 Uhr 
 
Donnerstags: 09:00 - 12:00 Uhr 
 
Damit werden die bisherigen Zeiten auf zwei Öffnungstage pro Woche reduziert. 
 
Gleichzeitig bleibt das Stadtarchiv weiterhin für Bürgerinnen und Bürger an einzelnen 
Tagen in der Woche flexibel zugänglich: Termine außerhalb der regulären 
Öffnungszeiten können ab Januar 2025 individuell mit Jörn Kruse über die E-Mail-
Adresse stadtarchiv@stadt-heide.de oder per Telefon 0481 6850436 im Zeitraum von 
Dienstag 13:00 bis 17:00, Mittwoch 9:00 Uhr bis 17 Uhr, Donnerstag 9:00 bis 17 Uhr 
vereinbart werden, sodass Bürgerinnen und Bürger bedarfsgerecht nach 
Terminvereinbarung Zugang erhalten. Unser Mitarbeiter steht zudem innerhalb der 
genannten Öffnungszeiten auch telefonisch für Anfragen zur Verfügung.  
 
Diese Änderungen werden ab Januar auch auf der Homepage des Stadtarchivs zu 
finden sein: https://www.heide.de/bildung-kultur/stadtarchiv.html.  
 
25746 Heide, 17.12.2024 
S T A D T  H E I D E 
Der Bürgermeister 
Gez. Oliver Schmidt-Gutzat 
Bürgermeister 
 
 

Termin-Sprechtag des Bürgermeisters am 16.01.2025 

 
Herr Oliver Schmidt-Gutzat, Bürgermeister der Stadt Heide, steht den Einwohnerinnen 
und Einwohnern mit seinem Sprechtag grundsätzlich jeden dritten Donnerstag im 
Monat, persönlich zur Verfügung. 
 
Der nächste Sprechtag findet am Donnerstag, den 16.01.2025 in der Zeit von  
16.30 Uhr bis 18.00 Uhr, im Rathaus, Postelweg 1, 25746 Heide, Zimmer 101, statt.  
Zwecks Terminabstimmung setzen Sie sich bitte telefonisch (0481-6850-900) mit 
dem Vorzimmer des Bürgermeisters in Verbindung.  

mailto:stadtarchiv@stadt-heide.de
https://www.heide.de/bildung-kultur/stadtarchiv.html
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Gerne sind Jugendliche zu dieser Sprechstunde ebenfalls herzlich eingeladen. 
 
Auch außerhalb der Sprechstunde können jederzeit Anfragen unter der Rufnummer 
(0481) 6850-901/902 an den Bürgermeister gerichtet werden. 
 

25746 Heide 17.12.2024 
S T A D T H E I D E  
Der Bürgermeister  
gez. Oliver Schmidt-Gutzat 
Bürgermeister  


